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b) Übernahme des von der Volkseigenen Handels
zentrale Schrott aus dem Schrottaufkommen ge
wonnenen bzw. erfaßten Nutzmaterials (aus
genommen Nutzeisen) innerhalb von zwei Wochen 
nach Anfall dieses Materials; kann die Über
nahme nicht erfolgen, so ist innerhalb der glei
chen Frist im Einvernehmen mit der Volks
eigenen Handelszentrale Schrott eine anderweitige 
zweckentsprechende Regelung zu treffen;

c) Handel mit gebrauchten Kraftfahrzeugen aller Art 
sowie mit gebrauchten Kraftfahrzeugersatzteilen 
und gebrauchten Kraftfahrzeugbereifungen.

(2) Das Vermittlungskontor hat die im Abs. 1 auf
geführten Materialien und Gegenstände durch Verkauf 
oder Vermittlung der volkseigenen Wirtschaft, den Ge
nossenschaften, privaten Produktionsbetrieben, Hand
werksbetrieben oder dem Einzelhandel kontingentfrei 
zur weiteren Verwendung zuzuführen.

(3) Ferner hat das Vermittlungskontor die nicht ge
nutzten Maschinen und Ausrüstungen des volkseigenen 
beweglichen Anlagegutes (Grundmittelfonds) zu er
fassen und neuen Bedarfsträgern zuzuführen. Die Zu
führung hat bevorzugt durch Umsetzung innerhalb 
der volkseigenen Wirtschaft zu geschehen. Verkäufe 
sind nur nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestim
mungen des Ministeriums der Finanzen zulässig.

§ 4
(1) Neben seiner Handelstätigkeit hat das Ver

mittlungskontor in seinen Werkstätten Maschinen zu 
überholen, Materialien aufzubereiten und Ersatzteile 
zu gewinnen. Zu diesem Zweck kann es auch geeignete 
andere Werkstätten oder Reparaturbetriebe heran
ziehen.

(2) Um die höchstmögliche Gebrauchsfähigkeit solcher 
überholten Maschinen und Materialien zu erzielen, ist 
den mit der Aufbereitung und Werterhöhung Beschäf
tigten sowie dem Verkaufspersonal ein entsprechender 
materieller Anreiz im Rahmen der hierfür geltenden 
Bestimmungen zu bieten.

§ 5
(1) Die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft sowie 

die Organe und Einrichtungen der staatlichen Ver
waltung haben die nicht als neuwertig geltenden 
Warenbestände und die von den fachlichen Handels
organen nicht übernommenen Materialien, die in 
nächster Zeit nicht zu verwenden und nach den Richt
linien des zuständigen Ministeriums abzuwerten sind, 
dem Vermittlungskontor anzubieten.

(2) Die örtlich zuständigen Außenstellen des Ver
mittlungskontors (Zweigkontore) haben die ihnen nach 
Abs. 1 angebotenen Bestände auf eigene Handelslager 
oder in die Vermittlung zu einem zu vereinbarenden 
Preis zu übernehmen, der die Wiederverwendung zu
läßt, sofern diese Bestände nicht Schrott darstellen. 3

(3) Waren, die einem Bedarfsträger durch Vermitt
lung zugeführt werden sollen, jedoch innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nicht abgesetzt werden können, 
hat das Vermittlungskontor auf Handelslager zu über
nehmen. Das Vermittlungskontor kann hierbei Lager 
von Betrieben mit deren Zustimmung zur zeitweiligen 
Einlagerung von Beständen gegen Vergütung in An
spruch nehmen.

(4) Die Beauftragten des Vermittlungskontors sind 
befugt, die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft 
daraufhin zu kontrollieren, ob sie ihrer Verpflichtung 
nach Abs. 1 nachkommen.

§ 6
(1) Das Vermittlungskontor hat den Verkaufspreis 

nach dem Zustand der betreffenden Materialien zu bil
den. Dieser darf im Höchstfälle 75 °/o des für fabrik
neue gleiche oder vergleichbare Waren zulässigen 
Preises betragen. Ausgenommen sind gebrauchte Kraft
fahrzeuge, deren Preisgrundlage die amtlichen Schät
zungsurkunden darstellen.

(2) Das Vermittlungskontor ist berechtigt, für Ver
mittlungen ein Entgelt zu berechnen.

§ 7
(1) Der Direktor des Vermittlungskontors hat den 

Betriebsplan auf die Außenstellen (Zweigkontore) des 
Vermittlungskontors entsprechend ihren Aufgaben auf
zuteilen. Die Leiter der Außenstellen (Zweigkontore) 
sind für die Erfüllung der ihnen auf Grund der Auf
teilung des Betriebsplanes gestellten Aufgaben dem 
Direktor des Vermittlungskontors gegenüber verant
wortlich.

(2) Der Strukturplan des Vermittlungskontors be
darf der Bestätigung des Ministers für Allgemeinen
Maschinenbau.

(3) Der Stellenplan des Vermittlungskontors ist nach 
den hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf
zustellen.

§ 8
Der Minister für Allgemeinen Maschinenbau hat die 

Ein- und Verkaufs- sowie Vermittlungsbedingungen 
für das Vermittlungskontor festzulegen und bekannt
zumachen.

§ 9
Die Einhaltung der Bestimmung des § 5 Abs. 1 ent

hebt die Betriebe nicht ihrer Verpflichtung, auch auf 
andere geeignete und zulässige Weise das Auftreten 
von Überplanbeständen zu verhindern.

§ 10
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1957 in Kraft,

Berlin, den 24. Januar 1957

Der Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates 
S e l b m a n n

Anordnung
über die Ein- und Verkaufs- sowie Vermittlungs
bedingungen des Staatlichen Vermittlungskontors 

für Maschinen- und Materialreserven.

Vom 24. Januar 1957

§ 1
Auf Grund des § 8 der Anordnung vom 24. Januar 

1957 über die Bildung und Tätigkeit des Staatlichen 
Vermittlungskontors für Maschinen- und Material
reserven (GBl. I S. 103) werden die Ein- und Verkaufs- 
sowie Vermittlungsbedingungen des Staatlichen Ver
mittlungskontors für Maschinen- und Materialreserven 
(s. Anlage) für verbindlich erklärt.


